
Es ist eigentlich ganz einfach:
Das Qualifizierungschancengesetz (QCG) ermöglicht Ihnen, Ihre geringqualifizierten
Mitarbeiter*innen mit Hilfe finanzieller Förderung über die Arbeitsagenturen beruflich weiterbilden
zu lassen!

So werden aktuell Mitarbeiter*innen gesucht, die bereits seit vielen Jahren in der Pflege tätig sind
und Ihre Teams vor Ort durch ihre engagierte Arbeit wertvoll unterstützen. Das einzige, was diesen
Kolleg*innen bis heute fehlt: eine anerkannte berufliche Qualifizierung in der Pflege!

                Letzteres können Sie nun unkompliziert und kostengünstig ändern -    
                mit unserer Externen-Prüfungen zum*zur Altenpflegehelfer*in!

Innerhalb von 4,5 Monaten können Ihre Mitarbeiter*innen die begehrte Altenpflegehilfe-Urkunde
in Händen halten! Im Anschluss daran bieten wir Ihnen zudem die Möglichkeit, an einem der vier
IBAF-Pflege-Schulungszentren um ein Jahr verkürzt in die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum
Pflegefachmann einzusteigen!

Unsere Pflege-Schulungszentren sind entsprechend zertifiziert, sodass einem Bildungsgutschein
und damit einer Förderung durch die Arbeitsagentur nichts mehr im Wege steht!

Schauen Sie sich doch einmal um – gibt es unter Ihren Kolleg*innen Personen, 

die gering qualifiziert sind, aber schon länger sehr gute Pflegearbeit leisten,

die motiviert sind, einen Abschluss in der Altenpflegehilfe und

später vielleicht auch als Pflegefachfrau/Pflegefachmann zu erhalten?

die geeignet sind - also entsprechende soziale, wie fachliche und personelle 

Kompetenzen vorweisen können?

Mit Sinn. Mit Zukunft. Mit Menschen.
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Der schlaue Weg auch Ihre ungelernten
Mitarbeiter*innen kostengünstig zu qualifizieren!

Wenn ja, dann melden Sie sich bei uns!  
Wir können Ihre Kolleg*innen fachlich kompetent qualifizieren!



Zielsetzung:
Das Gesetz will dem drohenden Fachkräftemangel entgegenwirken, indem der Erwerb von Fähigkeiten, die
für eine Weiterbeschäftigung von geringqualifizierten Arbeitnehmer*innen notwendig sind, gefördert wird.
Die Arbeitnehmer*innen sollen so die Möglichkeit erhalten, Teilqualifikationen zu erwerben oder fehlende
Berufsabschlüsse nachzuholen, ohne ihre eigentliche Arbeit dafür kündigen zu müssen. 
Unternehmer*innen können durch QCG (langjährig) bewährte Mitarbeiter*innen mit Hilfe finanzieller
Unterstützung seitens der Agenturen fördern und an sich binden.

Förderfähige Personengruppen sind:
Geringqualifizierte Mitarbeiter gemäß § 81 Absatz 2 SGB III, die entweder über keinen Berufsabschluss nach
dem Berufsbildungsgesetz verfügen, kein Studium erfolgreich abgeschlossen haben oder seit mindestens
vier Jahren eine ungelernte Tätigkeit ausüben, die üblicherweise keine Berufsausbildung erfordert. 

Förderung der Arbeitgeber*innen:
Neben den Maßnahmekosten kann auch ein Teil der Lohnkosten für den*die Arbeitgeber*in erstattet
werden (sogenannter Arbeitsentgeltzuschuss gemäß § 81 Absatz 5 SGB III).

Speziell für die Externen-Prüfung schreibt das neue Gesetz für die Ausbildung zur Altenpflegehilfe in
Schleswig-Holstein das Folgende vor:
(Auszug aus der Landesverordnung über die Berufe in der Pflegehilfe
 (Pflegehilfeberufeverordnung - PflHBVO) verkündet als Artikel 1 der Landesverordnung über die Berufe in
der Pflegehilfe und zur Aufhebung der Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung in der
Altenpflegehilfe vom 1. November 2019 (GVOBl. S. 484))

§ 17
Externenprüfung
(1) Abweichend von § 16 Absatz 2 Nummer 2 können auf Antrag zur staatlichen Prüfung auch zugelassen
werden:
1. Personen, die die Voraussetzungen nach § 3 erfüllen und

2. a) eine dem Ausbildungsziel entsprechende mindestens dreijährige Berufstätigkeit mit einem Umfang von
mindestens 30 Wochenstunden oder eine mindestens fünfjährige Berufstätigkeit in Teilzeit mit einem
Umfang von mindestens 50 Prozent der regulären Arbeitszeit in den dem Antrag vorausgehenden sieben
Jahren in einer ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtung oder einem Krankenhaus nachweisen und

b) durch Vorlage von Schul- oder Fortbildungsbescheinigungen oder von Zeugnissen nachweisen können,
dass sie auf andere Weise die für eine Pflegehilfeausbildung in der Anlage 1a oder 1b aufgeführten
erforderlichen Kompetenzen erworben haben

oder
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3. mindestens die ersten beiden Ausbildungsjahre nach dem Pflegeberufegesetz, dem Gesetz über die
Berufe in der Altenpflege in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690), zuletzt
geändert durch Artikel 1b des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) oder dem Gesetz über die Berufe
in der Krankenpflege vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), absolviert haben.

(2) Die Externenprüfungen können für die Altenpflegehilfe von Pflegeschulen nach § 9 und für die
Krankenpflegehilfe von Pflegeschulen nach § 12 abgenommen werden. Für die Externenprüfungen finden
die §§ 15 und 16, 18 bis 24 entsprechend Anwendung.

(3) Über die bestandene staatliche Prüfung wird ein Zeugnis nach dem Muster der einschlägigen Anlage 5a
oder 5b erteilt.

(4) Eine Zulassung zur Externenprüfung ist ausgeschlossen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber eine
staatliche Prüfung in der Altenpflegehilfe oder Krankenpflegehilfe endgültig nicht bestanden hat.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an:

Gabriele Lengefeldt
Koordinatorin Pflegebildung

IBAF gGmbH 
Institut für berufliche Aus- und Fortbildung
Kanalufer 48
24768 Rendsburg

Telefon mobil: 0173 844 5765
gabriele.lengefeldt@ibaf.de


